
Seit dem WS 2020/21 wird auch in Bayern das Lehramt Sonderpädagogik mit 

zwei Fachrichtungen studiert! 

(Stand 08.11.23) 

 

 

Sehr geehrte Studierende und Studieninteressierte, 

 

bitte beachten Sie folgende Hinweise: 

 

Auf Grund des Modellcharakters des Studiums des Lehramts für Sonderpädagogik mit den 

Fächern Gehörlosen- und Schwerhörigenpädagogik (drei Abschlüsse im Verlauf des 

Studiums: Bachelor (B.Sc.), Master (M.Sc.) und erstes Staatsexamen) 

erfolgen bei dem 

 

• vertieften Studium der Gehörlosenpädagogik (90 ECTS) das Qualifizierungsstudium 

in Schwerhörigenpädagogik (30 ECTS) 

• vertieften Studium der Schwerhörigenpädagogik (90 ECTS) das 

Qualifizierungsstudium in Gehörlosenpädagogik (30 ECTS). 

 

Eine weitere, dritte Fachrichtung (Geistigbehinderten-, Lernbehinderten-, 

Sprachheilpädagogik und Pädagogik bei Verhaltensstörungen) kann im Rahmen des sog. 

Erweiterungsstudiums erworben werden. 

 

 

Für Studierende mit dem vertieften Studium der Geistigbehinderten-, Lernbehinderten-, 

Sprachheilpädagogik und der Pädagogik bei Verhaltensstörungen wird das 

Qualifizierungsstudium 

• Gehörlosenpädagogik (30 ECTS) und 

• Schwerhörigenpädagogik (30 ECTS) 

angeboten. 

 

 

Im Folgenden finden Sie nähere Ausführungen zu den Studiengängen „Lehramt für 

Sonderpädagogik“ in den Ausrichtungen 

 

• Gehörlosenpädagogik 90 ECTS 

• Schwerhörigenpädagogik 90 ECTS 

• Gehörlosenpädagogik 30 ECTS 

• Schwerhörigenpädagogik 30 ECTS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Eckpunkte des Studiengangs „Lehramt für Sonderpädagogik“ 

nach der neuen LPO I (2022) 

Gehörlosenpädagogik – vertieftes Studium, 90 ECTS 

Förderschwerpunkt Hören, visuell-auditive Ausrichtung 

(mit 30 ECTS-Punkten im Fach Schwerhörigenpädagogik) 

 

 

Sehr geehrte Studierende und Studieninteressierte, 

 

seit dem Wintersemester 2020/2021 wird das Studienangebot im Lehramtsstudiengang 

„Gehörlosenpädagogik – vertieftes Studium (Förderschwerpunkt Hören, visuell-auditive 

Ausrichtung)“ an der LMU München auf der Basis der geänderten Lehramtsprüfungsordnung 

I neu gestaltet.  

 

Die Eckpunkte des neuen Studienangebotes sind: 

 

• Studienumfang: Vollzeitstudium, 10 Semester und 300 ECTS-Punkte 

(Modellstudiengang*) 

• Semester: jeweils 30 ECTS-Punkte 

• Studienschwerpunkte: 

1. Erziehungswissenschaftliches Studium (EWS) 

2. Didaktik einer Fächergruppe der Grundschulpädagogik 

3. zwei sonderpädagogische Fachrichtungen 

    erste Fachrichtung: Gehörlosenpädagogik 90 ECTS-Punkte 

    zweite Fachrichtung: Schwerhörigenpädagogik 30 ECTS-Punkte 

4. Wahl einer weiteren (dritten) sonderpädagogischen Fachrichtung als 

sonderpädagogische Qualifikation möglich 

• Studienverlauf: Erste und zweite Fachrichtung werden im Verlauf von 9 Fachsemestern 

absolviert. Im 10. Fachsemester wird die Masterarbeit verfasst. 

Die zweite Fachrichtung ist nicht an das 7. und 8. Semester gebunden. 

• Praktika: Orientierungspraktikum, Betriebspraktikum, Pädagogisch-didaktisches 

Schulpraktikum, Blockpraktika, Studienbegleitende Praktika 

• Studienbeginn und Immatrikulation: jeweils im Wintersemester 

• Modulprüfungen: im Laufe des Studiums in jedem Semester 

• Erste Staatsprüfung: 

1. schriftliche Hausarbeit (sog. Zulassungsarbeit); als schriftliche Hausarbeit wird die 

    Bachelor- oder die Masterarbeit je nach Wunsch der/des Studierenden angerechnet. 

2. zwei Klausuren in der ersten Fachrichtung „Didaktik im Förderschwerpunkt Hören, 

    visuell-auditive Ausrichtung“ und „Gehörlosenpädagogik oder Psychologie und 

    Förderdiagnostik im Förderschwerpunkt Hören“ sowie eine Klausur in der zweiten 

    Fachrichtung „Pädagogische Audiologie“ 

3. praktische Prüfung im Gebrauch manueller Kommunikationsmittel 

 

 

*In diesem Modellstudiengang werden im Lehramt für Sonderpädagogik innerhalb von zehn 

Fachsemestern (statt neun Fachsemestern lt. LPO I) 300 ECTS (statt 270 lt. LPO I) sowie ein 

Bachelorabschluss (B.Sc.) als auch ein Masterabschluss (M.Sc.) erworben. 

 

 



Eckpunkte des Studiengangs „Lehramt für Sonderpädagogik“ 

nach der neuen LPO I (2022) 

Schwerhörigenpädagogik – vertieftes Studium, 90 ECTS 

Förderschwerpunkt Hören, auditiv-visuelle Ausrichtung 

(mit 30 ECTS-Punkten im Fach Gehörlosenpädagogik) 

 

 

Sehr geehrte Studierende und Studieninteressierte, 

 

seit dem Wintersemester 2020/2021 wird das Studienangebot im Lehramtsstudiengang 

„Schwerhörigenpädagogik – vertieftes Studium (Förderschwerpunkt Hören, auditiv-visuelle 

Ausrichtung)“ an der LMU München auf der Basis der geänderten Lehramtsprüfungsordnung 

I neu gestaltet.  

 

Die Eckpunkte des neuen Studienangebotes sind: 

 

• Studienumfang: Vollzeitstudium, 10 Semester und 300 ECTS-Punkte 

(Modellstudiengang*) 

• Semester: jeweils 30 ECTS-Punkte 

• Studienschwerpunkte: 

1. Erziehungswissenschaftliches Studium (EWS) 

2. Didaktik einer Fächergruppe der Grundschulpädagogik 

3. zwei sonderpädagogische Fachrichtungen 

    erste Fachrichtung: Schwerhörigenpädagogik 90 ECTS-Punkte 

    zweite Fachrichtung: Gehörlosenpädagogik 30 ECTS-Punkte 

4. Wahl einer weiteren (dritten) sonderpädagogischen Fachrichtung als 

    sonderpädagogische Qualifikation möglich 

• Studienverlauf: Erste und zweite Fachrichtung werden im Verlauf von 9 Fachsemestern 

absolviert. Im 10. Fachsemester wird die Masterarbeit verfasst. 

Die zweite Fachrichtung ist nicht an das 7. und 8. Semester gebunden.  

• Praktika: Orientierungspraktikum, Betriebspraktikum, Pädagogisch-didaktisches 

Schulpraktikum, Blockpraktika, Studienbegleitende Praktika 

• Studienbeginn und Immatrikulation: jeweils im Wintersemester 

• Modulprüfungen: im Laufe des Studiums in jedem Semester 

• Erste Staatsprüfung: 

1. Schriftliche Hausarbeit (sog. Zulassungsarbeit); als Schriftliche Hausarbeit wird die 

    Bachelor- oder die Masterarbeit je nach Wunsch der/des Studierenden angerechnet. 

2. zwei Klausuren in der ersten Fachrichtung „Didaktik im Förderschwerpunkt Hören, 

    auditiv-visuelle Ausrichtung“ und „Schwerhörigenpädagogik oder Psychologie und 

    Förderdiagnostik im Förderschwerpunkt Hören“ sowie eine Klausur in der zweiten 

    Fachrichtung „Pädagogische Audiologie“ 

3. praktische Prüfung im Bereich Schwerhörigenspezifische Kommunikation 

 

 

*In diesem Modellstudiengang werden im Lehramt für Sonderpädagogik innerhalb von zehn 

Fachsemestern (statt neun Fachsemestern lt. LPO I) 300 ECTS (statt 270 lt. LPO I) sowie ein 

Bachelorabschluss (B.Sc.) als auch ein Masterabschluss (M.Sc.) erworben. 

 



Eckpunkte des Studiengangs „Lehramt für Sonderpädagogik“ 

nach der neuen LPO I (2022) 

Qualifizierung Gehörlosenpädagogik 

(mit 90 ECTS-Punkten in Geistigbehindertenpädagogik, Lernbehindertenpädagogik, 

Sprachheilpädagogik oder Pädagogik bei Verhaltensstörungen) 

 

 

Sehr geehrte Studierende und Studieninteressierte, 

 

seit dem Wintersemester 2020/2021 wird das Studienangebot im Studiengang „Lehramt für 

Sonderpädagogik“ an der LMU München auf der Basis der neuen Lehramtsprüfungsordnung 

I (LPO I) neu gestaltet.  

 

Die Eckpunkte des neuen Studienangebotes sind: 

 

• Studienumfang: Vollzeitstudium, 9 Semester und 270 ECTS-Punkte 

• Semester: jeweils 30 ECTS-Punkte 

• Studienschwerpunkte: 

1. Erziehungswissenschaftliches Studium (EWS) 

2. Didaktik einer Fächergruppe der Grundschul- oder Mittelschulpädagogik 

3. zwei sonderpädagogische Fachrichtungen 

    erste Fachrichtung: 90 ECTS-Punkte 

    zweite Fachrichtung: 30 ECTS-Punkte – Gehörlosenpädagogik 

4. Wahl einer weiteren (dritten) sonderpädagogischen Fachrichtung als 

     sonderpädagogische Qualifikation möglich 

• Studienverlauf: erste Fachrichtung im 1. bis 6. Semester und im 9. Semester, zweite 

Fachrichtung Gehörlosenpädagogik im 7. und 8. Semester 

• Praktika: Orientierungspraktikum, Betriebspraktikum, Pädagogisch-didaktisches 

Schulpraktikum, Blockpraktika, Studienbegleitende Praktika 

• Studienbeginn und Immatrikulation: jeweils im Wintersemester 

• Modulprüfungen: siehe Studienverlaufsplan: Qualifizierung Gehörlosenpädagogik (30 

ECTS)* 

• Erste Staatsprüfung: 

eine Klausur „Pädagogische Audiologie“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* https://www.edu.lmu.de/gsp/studiengang/schulisch/studiengangsplanung/haupt--und-

nebenfach/lehramtsstudium-ws-20_21/studienverlaufsplan_gl-30.pdf 

 



Eckpunkte des Studiengangs „Lehramt für Sonderpädagogik“ 

nach der neuen LPO I (2022) 

Qualifizierung Schwerhörigenpädagogik 

(mit 90 ECTS-Punkten in Geistigbehindertenpädagogik, Lernbehindertenpädagogik, 

Sprachheilpädagogik oder Pädagogik bei Verhaltensstörungen) 

 

 

Sehr geehrte Studierende und Studieninteressierte, 

 

seit dem Wintersemester 2020/2021 wird das Studienangebot im Studiengang „Lehramt für 

Sonderpädagogik“ an der LMU München auf der Basis der neuen Lehramtsprüfungsordnung 

I (LPO I) neu gestaltet.  

 

Die Eckpunkte des neuen Studienangebotes sind: 

 

• Studienumfang: Vollzeitstudium, 9 Semester und 270 ECTS-Punkte 

• Semester: jeweils 30 ECTS-Punkte 

• Studienschwerpunkte: 

1. Erziehungswissenschaftliches Studium (EWS) 

2. Didaktik einer Fächergruppe der Grundschul- oder Mittelschulpädagogik 

3. zwei sonderpädagogische Fachrichtungen 

    erste Fachrichtung: 90 ECTS-Punkte 

    zweite Fachrichtung: 30 ECTS-Punkte – Schwerhörigenpädagogik 

4. Wahl einer weiteren (dritten) sonderpädagogischen Fachrichtung als 

     sonderpädagogische Qualifikation möglich 

• Studienverlauf: erste Fachrichtung im 1. bis 6. Semester und im 9. Semester, zweite 

Fachrichtung Schwerhörigenpädagogik im 7. und 8. Semester 

• Praktika: Orientierungspraktikum, Betriebspraktikum, Pädagogisch-didaktisches 

Schulpraktikum, Blockpraktika, Studienbegleitende Praktika 

• Studienbeginn und Immatrikulation: jeweils im Wintersemester 

• Modulprüfungen: siehe Studienverlaufsplan: Qualifizierung Schwerhörgenpädagogik (30 

ECTS)* 

• Erste Staatsprüfung: 

eine Klausur „Pädagogische Audiologie“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* https://www.edu.lmu.de/gsp/studiengang/schulisch/studiengangsplanung/haupt--und-

nebenfach/lehramtsstudium-ws-20_21/studienverlaufsplan_sh-30.pdf 

 


